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Stadt Weinsberg – Gemarkung Weinsberg 
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Textlicher Teil – Satzung   

RECHTSGRUNDLAGEN 
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) m.W.v. 01.01.2024 geändert worden ist. 

Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, S.  357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Gesetz 

vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023 geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 

(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 25.02.2025 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 07.03.2025 

3. Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

gem. § 3 (1) BauGB und gem. § 4 (1) BauGB 

vom 10.03.2025 bis 11.04.2025 

4. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 

und Auslegungsbeschluss 

am 22.07.2025 

5. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB,  

Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB und 

Beteiligung Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB 

 

 5.1 Bekanntmachung Am 01.08.2025 

 5.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung vom 04.08.2025 bis 12.09.2025 

 5.3 Beteiligung der Nachbarkommunen vom 04.08.2025 bis 12.09.2025 

6. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am 21.10.2025 

7. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 07.11.2025 

 

Zur Beurkundung 

Weinsberg, den ....................... 

 

------------------------------------ 

        Bürgermeisterin

https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_S._176
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-

lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 

Art enthalten, außer Kraft. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Gemäß § 12 Abs. 3a i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen 

nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durch-

führungsvertrag verpflichtet. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl ist mit Stellplätzen, Garagen, Tiefgaragen, Zu-

fahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Wert von 0,8 zulässig. 

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.4 Höhenlage und Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) entspre-

chend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. Die Erd-

geschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen. 

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen bestimmt sich durch die festgesetzte 

maximale Gebäudehöhe (GHmax) entsprechend Planeintrag. 
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Als unterer Bezugspunkt der maximalen Gebäudehöhen gilt die festgesetzte Erdge-

schossfußbodenhöhe (EFH). 

Als oberer Bezugspunkt gilt der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit dem oberen 

Abschluss der Attika. 

Erläuterungsskizze: 

 

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ist mit untergeordneten tech-

nischen Einrichtungen und Aufbauten wie Aufzugsvorrichtungen, Treppenhausüber-

dachungen, Dachbelichtungen, Kaminen, Klimatisierungs- oder Belüftungsanlagen für 

eigene Zwecke bis zu einer Höhe von 1,50 m und einer Fläche von 50 m² zulässig. Für 

Solar- und Photovoltaikanlagen gelten keine Beschränkungen. 
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3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

o = offene Bauweise 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag 

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze und Tiefgaragen 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Tiefgaragen nur in 

den hierfür gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig. 

5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

5.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Un-

terbau ist auf den Belag abzustimmen. 

5.2 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-

licht erzeugen.  

Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 

Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. 

5.3 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas 

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max. 

0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten, 

soweit diese Flächen nicht für andere zulässige Verwendungen benötigt werden. 
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Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage 

von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen, 

Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flä-

chen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflan-

zen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. 

5.4 Kleintierdurchlässige Einfriedungen 

Zur Durchlässigkeit von Kleintieren müssen Einfriedungen wie Zäune und Sichtschutz-

wände einen Bodenabstand (Abstand zwischen Unterkante Einfriedung und Erdreich) von 

0,15 m aufweisen. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Es sind Flachdächer mit einer Dachneigung von 0-5° zulässig.  

1.2 Gestaltung von Dachflächen und Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben an Gebäuden und 

sonstigen baulichen Anlagen sind, mit Ausnahme von Solarkollektoren und Photovolta-

ikanlagen, unzulässig. 

Die Dachflächen von Gebäuden sind, insofern diese nicht durch Solarkollektoren und 

Photovoltaikanlagen überdeckt werden, zu begrünen. 

2. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Zahl der notwendigen Stellplätze wird auf Grundlage des Stellplatzschlüssels für die 

Stadt Weinsberg festgelegt mit – 1 Stellplatz für Wohnungen bis 60 m², 1,5 Stellplätze 

für Wohnungen bis 85 m² und 2 Stellplätze für Wohnung über 85 m². 

Die Berechnung der Wohnflächen für den Stellplatznachweis ist jeweils ohne Balkone 

und Terrassen anzusetzen. 

Ergibt sich bei der Summe der für die Wohnungen eines Gebäudes zu errichtenden not-

wendigen Stellplätze eine Bruchzahl, so ist aufzurunden. 
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III. HINWEISE 

1. Abbruch von Gebäuden, Gehölzrodung und Baufeldräumung 

Der Abbruch von Gebäuden und die Gehölzrodung hat im Winterhalbjahr zu erfolgen. 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen sind im Vorfeld von Baumaßnahmen in der 

Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen und anschließend regelmäßig zu mä-

hen, um Bodenbruten und das Einwandern von Reptilien zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

2. Artenschutz am Haus 

Es wird auf die Broschüre Leitfaden Artenschutz am Haus – Hilfestellung für Bauherren, 

Architekten und Handwerker Artenschutz praktisch des Landratsamts Tübingen verwiesen: 

www.artenschutz-am-haus.de/media/download/broschuere_artenschutz_am_haus.pdf 

3. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

4. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 
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5. Bergbauberechtigung 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung "Benzenmühler Gruben-

feld II“, die zur Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz berechtigt. Rechtsinhaber der 

Berechtigung ist das Land Baden-Württemberg. 

Eine Gewinnung von Steinsalz fand in diesem Feld im Bereich des Bebauungsplanes bis-

her nicht statt.  

Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz in dem vorgenannten Feld 

im Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden, können bergbauliche Einwir-

kungen auf Grundstücke nicht ausgeschlossen werden. Für daraus entstehende Berg-

schäden im Sinne von § 114 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBl. I 

S. 1310) würde Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet  

6. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Die Umsetzung von Vorhaben hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

zum Bodenschutz zu erfolgen. Auf die DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und 

Durchführung von Bauvorhaben“ sowie die DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - Verwer-

tung von Bodenmaterial“ wird hingewiesen.  

Baubedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind zu minimieren und es ist 

ein möglichst schonender Umgang mit der Materie zu gewährleisten.  

Eine möglichst hochwertige Verwendung des Bodenmaterials ist anzustreben. Oberbo-

den, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten ab-

zuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten 

und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe § 202 BauGB). Not-

wendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden 

und Unterboden durchzuführen. Als Zwischenlager sind Bodenmieten vorzusehen, die 

den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten.  

Bodenverdichtungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtun-

gen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

7. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 
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Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

8. Geotechnische Hinweise und Baugrunduntersuchung 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes 

sowie ggf. mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die möglicherweise nicht zur 

Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-

ckerungs-gutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Bau-

grundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der 

Errichtung technischer Versickerungsanlagen (z.B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-

Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden.  

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 

Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

9. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

10. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-

genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 

unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 
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Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 

Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-

jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-

sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 

vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 

beachten. 

11. Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 
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Aufgestellt:  

Weinsberg, den   

DIE STADT :  DER PLANFERTIGER : 

 
IFK - INGENIEURE 

Partnerschaftsgesellschaft mbB 

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER 

EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 

 

 

 

 

 

 

 

Ausfertigung: 

      

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 

Gemeinderates vom 21.10.2025 überein. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt. 

      

Weinsberg, den    Die Bürgermeisterin 

      

      

     

                         (Siegel)    Birgit Hannemann  
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